


{L!) Bei ,L\nder-ungen der' Ha.usnumrner· darf cli e al t2 Nummer' während einer' L°H:,e:r·

gangszei t von einem ,Jahr nicht entfer•nt wer·den. Sie ist rot so dur·chzus tTci chen, 

daß sie leicht iesbat' bleibt. 

(5) Die 1-<osten fLir die f3eschaffung, J.:.,nbringung und Unter·hal tung gehen zu Lasten

der Grundeigentümer bZl'V. Erbbauber·echtigten. 

(6) Wird dt..wch 1\liaßnahrnen der Gerneinde eine Umnumerier·ung erfor�derlich, so

ist die Gemeinde ver·pflichtet, die neuen f--lausnurrnriern auf ihre Kosten zu bc••· 

schaffen und anzubt'ingen. 

Zwangsmaßn_ahrnen 

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die§§ 1 und 2 dieser Satzung oder·

eine auf Gr'und dieser Satzung er�gangene voll zi ehbar�e Anordnung verstößt, han

delt or'dnungswidr-ig im Sinne des § 24 Abs. 5 Gen,O. Eine 01�dnungswid1�i�1keit 

kann mit einer Ge!dbuSe geahndet wei�den. Da::, Bundesgesetz Dber' Ordnungswid-

rigkei ten vom ZLL 5. 1968 (BGB!. 1 S. L�8) in seiner jewei 1s geltenden Fassung 

findet Anwendung. 

(2) Die Anwendung von Zwangsmitteln richtet sich nach den Vorschr�iftcn des Ver-·

wai tungsvol l streckungsgesetzes für F�heinl and-+·ifo ! z. 

§. 4
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer� öffentlichen Bekanntgabe in Kraft. 

Föckelberg, den 17. März 1975

gez. Ortsbürgermeister




